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Der Film als Siindenbock

«Wenn wir einmal im Zeitalter der Zensur leben, sollten wir
eine Zensur haben fiir alles, nicht bloB fiir Filme, Wir haben
Gesetze, die uns vorschreiben, was wir denken sollen. Wenn wir
diesen Film verbieten, wie konnen wir denn konsequent sein?

Sollen wir die Oper und die Tanzsile unter Zensur stellen?

Sollen wir «Tristan und Isolde» und «La Bohéme» zensurieren?
Wir leben in einem Zeitalter der Heuchelei!l»

Diese Worte eines Mitgliedes des Obersten Gerichts-
hofes von Chicago wihrend eines Prozesses iiber ein
Filmverbot bilden den Schlull einer Eingabe des Schwei-
zerischen Lichtspieltheater-Verbandes an den Regie-
rungsrat des Kantons St. Gallen. Es handelt sich in die-
ser Eingabe darum, den Regierungsrat des Kantons
St. Gallen zu ersuchen, dem Begehren der amtlichen
Jugendschutzkommission der Stadt St. Gallen um eine
Revision der kantonalen Verordnung iiber die Errich-
tung und den Betrieb von Lichtspieltheatern nicht nach-
zukommen. Das Abinderungsbegehren will erreichen,
daBl die Altersgrenze fiir den Kinobesuch vom 16. auf
das 18. Altersjahr verschoben werde, mit der Begriin-
dung, in den Kantonen, wo die Altersgrenze auf das
16. Jahr festgesetzt sei, lieBen sich viel mehr Verfeh-
lungen Jugendlicher feststellen. Die Eingabe des Licht-
spieltheater-Verbandes an die St. Galler Regierung weist
nach, dal}l ein solcher Zusammenhang zwischen Alters-
grenze und Jugend-Kriminalitit nicht besteht und er-
sucht den Regierungsrat, an der bisherigen Regelung
festzuhalten. Die Eingabe kann sich dabei auf Erfah-
rungen und statistisch belegte Tatsachen stiitzen, die
mit Sicherheit nachweisen, wie ungerechtfertigt es ist,
das Kino zum Siindenbock fiir Jugendkriminalitit zu
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machen. Wir konnen hier der Eingabe nicht im Einzel-
nen folgen; jedoch lohnt es sich, die wesentlichen An-
gaben und Argumente kurz zusammenzufassen.

Die Altersgrenze von 16 Jahren fir den Kinobesuch
besteht in 12 Kantonen: Appenzell A.-Rh., Basel, Gla-
rus, Baselland, Genf, Neuenburg, St.Gallen, Schaff-
hausen, Tessin, Waadt, Wallis und Graubiinden.

Jugendlichen im schulpflichtigen Alter ist der Kino-
besuch in 6 Kantonen verboten: Aarau, Bern, Freiburg,
Nidwalden, Thurgau und Solothurn.

Die Altersgrenze von 15 Jahren besteht im Kanton
Appenzell 1.-Rh. In 6 Kantonen besteht die Alters-
grenze von 18 Jahren: Luzern, Schwyz, Obwalden, Uri,
Zug und Ziirich.

In 18 Kantonen ist man also der Ansicht, dal} der
Kinobesuch auch Jugendlichen von 14, 15 oder 16
Jahren gestattet werden diirfe. Man hat in diesen Kan-
tonen, mit Ausnahme St. Gallens, nicht das Bediirfnis,
die Altersgrenze zu erhohen.

In der Eingabe der amtlichen Jugendschutzkommis-
sion der Stadt St. Gallen wird gesagt, es gingen haufig
Jugendliche unter 16 Jahren ins Kino, Schiiler der
zweiten und dritten Realklasse und der Kantonsschule.
Warum werden solche Fille, wenn man sie beobachtet
hat, nicht gemeldet? Auf jeden Fall kann man aus
dieser Tatsache nicht den Grund ableiten, der zur Er-
hohung der Altersgrenze fiihren soll. Glaubt man, ein
18-Jihriger sei leichter von einem 17-Jahrigen zu unter-
scheiden, als ein 16-Jihriger von einem 15-Jdhrigen?
Es zeigt sich gerade in solchen Fillen, dal die Kino-
angstlichen konsequenterweise einen Antrag stellen
miiflten, es habe jeder Kinobesucher beim Billetkauf
einen Altersausweis vorzulegen! Die Kontrollbeamten
der Lichtspieltheater geben sich in ihrem eigenen In-
teresse Miihe, Verstofle gegen die Altersvorschriften zu
verhindern; gelegentliche Liicken in der Kontrolle riih-
ren von der Tatsache her, dall es 15-jahrige Jiinglinge
mit BaBstimme und 14-jahrige junge Damen, dagegen
aber 17-jahrige Knaben und junge Maddchen mit Kinder-
gesichtern gibt. Die in aller Oeffentlichkeit durchge-
fithrten Versuche von stark in ihrer Entwicklung fort-
geschrittenen Jugendlichen, durch die Alterssperre zu
schliipfen, sind viel, viel weniger schlimm, als die in
aller Heimlichkeit verschlungene, jedem Kind zuging-
liche Schundliteratur. Und besteht eine Moglichkeit,
die Jugendlichen aller Altersstufen wirksam zu verhin-
dern, die Kriminal- und Gerichtsreportagen in den
Tageszeitungen zu lesen?

Die Eingabe wehrt sich gegen den Vorwurf, der
Film erziehe zum Verbrechen, weist auf Carl Spitteler
hin, der sich von einem Filmgegner zu einem begei-
sterten Kinobesucher verwandelte und im Jahre 1913
sagte: «Ja, ich habe mich zum Kinema bekehrt. Noch
vor zwei Jahren sein eifriger Veridchter, wie jeder-
mann, weil ich es eben nur vom Horenschimpfen
kannte, wie jedermann, kann es mir heute etwa vor-
kommen, daB ich es fiinfmal in der Woche besuche».
Wir haben in unserem Blatt iiher den Unsinn der Be-
hauptung, der Film sei fiir die Jugendkriminalitidt ver-

antwortlich, schon oft gesprochen. In der Eingabe an
die St. Galler Regierung werden eine Reihe von stati-
stischen Tabellen aufgefiihrt, aus denen klar hervor-
geht, daB wihrend der Kriegs- und Krisenjahre die
Kriminalitdt unter den Jugendlichen gestiegen ist, nicht
aber zur Zeit der Ausbreitung und der Verbesserung
des Filmwesens. Denn dies wird in der Eingabe immer
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schmackvoller, sehenswerter geworden, intelligentere

wieder hervorgehoben: sind besser, ge-
und verantwortungsbewuBtere Leute sind es, die den
GroBteil der heutigen Filme machen. Wire es nicht
sonderbar, gerade heute, im Zeitalter der kiinstlerischen
Héherentwicklung des Films, riickschrittliche Vorschrif-
ten gegen den Kinobesuch zu erlassen?

Die Eingabe erwihnt noch einen anderen Umstand:
Die
Schrecken und Gefahren des Kinobesuches bewahren

Jugendlichen, die man wohlmeinend vor den
will, stehen zum groBen Teil mitten im Erwerbsleben,
kommen in der Werkstatt, im Biiro, in der Fabrik, auf
dem Bauplatz mit dem harten, teils grausamen, teils
gleichgiiltigen Leben in Beriihrung, miissen sich ein
eigenes Urteil iiber die Welt bilden, miissen jugend-
liche Ideale gegen Roheit, Stumpfheit, Routine oder
Spott verteidigen und werden nicht vor der Tatsache
beschiitzt, daBl das Leben wache Sinne und einen eige-
nen, sauberen Willen verlangt, wenn man ihm gewach-
sen sein will. Und diese Jugend will man vor dem
harmlosen Vergniigen des Kinobesuches «schiitzen»?
Und dieser Jugend, die eine Wirklichkeit voll Gefahren
und Widerwirtigkeiten kennen lernt, will man zutrauen,
sie lerne nur im Kino das Verbrechen und seine Tech-
nik kennen? Preisfrage: Wer kann einen Film nennen,
in dem das Verbrechen als harmlose oder gar lohnende
Handlung dargestellt wird? Glauben die Kinoangst-
lichen, durch die Zeitungsberichte iiber die heutigen
politischen Ereignisse wiirde unter den Jugendlichen
die Achtung vor dem menschlichen Leben, vor der Ge-
rechtigkeit und der Wahrheit nicht viel empfindlicher
erschiittert, als durch den Kinobesuch?

Wir haben hier von einer Beziehung ausfiihrlicher
gesprochen, die in der Eingabe nur gestreift wird; dafiir
verzichten wir auf die Wiederholung einzelner Angaben
iiber die Gesundung des Filmwesens in den letzten Jah-
ren, die unseren Lesern bekannt ist. Die Eingabe nimmt
auch kurz Stellung zur Frage der Priventivzensur der
Filme und der Filmreklame und ersucht die St. Galler
Regierung dringend, einem Antrag auf verschirfte Vor-
zensur nicht nachzugeben, indem nachgewiesen wird,
daBB die gegenwirtigen Gesetze und ihre Anwendung
vollstandig geniigen, um die Oeffentlichkeit vor den
«Gefahren des Films» zu schiitzen. Die Fingabe betont,
dall eine Vorzensur laut Bundesverfassung Art. 55 un-
statthaft sei und begriindet diese Auffassung auf das
Wirkungsvollste durch einen im Anhang wiedergegebe-
nen Bericht iiber offentlichrechtliche Uebungen bei
Prof. Dr.
Kinofilme.

Fleiner iiber das Thema Vorzensur der

Damit haben wir einen wesentlichen Teil der Ein-
gabe an den St. Galler Regierungsrat erwiahnt: den An-
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hang. Er umfaBt eine Reihe von Aufsitzen, Ausziigen
aus Dissertationen, Broschiiren, Protokollen, Zeitungs-
artikeln, die sich mit Film und Filmzensur befassen
und deren Verfasser vom schweizerischen Universitits-
professor bis zum Bischof von Liverpool die Argumente
des Lichtspieltheater-Verbandes in sehr iiberzeugender
Weise stiitzen. Die Eingabe stellt, gerade durch die
sorgfiltige Auswahl der Beilagen, eine aufschluBreiche
und sehr wertvolle Verteidigung der Werte und der
Freiheit des Filmwesens dar; sie bildet einen wesent-
lichen Beitrag zur immer wieder von oberflichlichen

Wirksame

«DreiBBig Millionen Besucher sind in den letzten
Jahren dem amerikanischen Kino verloren gegangen.
Um diese Besucher zuriickzubringen, muB man jene
Methoden endlich einmal vergessen, die die Geschifts-
leute der Fith Avenue schon vor 40 Jahren aufgegeben
haben» sagt Herr W. G. van Schmus, der Direktor des
groBten Kinos der Welt, der City Music Hall in New
York. Seit 1934 habe er die Superlative satt bekommen,
die doch fiir jeden Film dasselbe aussagten und habe
beschlossen, eine neue Art der Kinoreklame einzufiih-
ren, dem Widerstand der Verleiher zum Trotz. Auch

Beurteilern aufgenommenen Diskussion iiber Kino und
Kriminalitat. Sie wirkt besonders dadurch, daB sie sich
auf Tatsachen, Zahlen und mallgebende Urteile von
Fachleuten stiitzen kann, die einwandfrei nachweisen,
dafl gar kein Grund besteht, unsere heutige Jugend
durch eine riickschrittliche Kinogesetzgebung vor Scha-
den zu bewahren, die ihr aus ganz anderen Ursachen
drohen. Wir hoffen, der Regierungsrat des Kantons
St. Gallen werde versuchen, die Lage klar zu sehen und
die in der Eingabe und in den Beilagen erwdhnten Ar-
gumente ihre iiberzeugende Sprache sprechen zu lassen.

Werbung

andere Kinos hatten dieses Vorbild nachgeahmt, aber
seien bald wieder zur alten marktschreierischen Methode
zuriickgekehrt.

«Das niitzt nichts», sagte der Direktor des groften
Kinos der Welt. «Wenn Sie einmal eine Linie einge-
schlagen haben, miissen Sie daran festhalten. Natiirlich
ist das ein Risiko. Aber am Ende zahlt es doch Divi-
denden». Und er forderte die Reklamefachleute und
ihre Auftraggeber auf, der «wachsenden Intelligenz des
Publikums» Rechnung zu tragen.

(Aus der «National-Zeitung».)

Die Gefahren im Filmwesen

Eine Antwort.

Vor einigen Wochen hat sich der «Be-
obachter» in Basel in dem ihm eigenen
besorgten Biedermeierton mit dem Kino-
wesen beschiftigt. Die Oeffentlichkeit ist
dariiber hinweggegangen, weil seine Kritik
auf Mingeln beruht, die lingst bekannt
sind und die zu heben sowohl der Licht-

ben nach

ternehmer nicht

boren seien. Dazu liele sich vieles sagen,
besonders aber, dal} diese Darstellung hochst
einseitig ist, weil von viel ehrlichem Stre-
dem Guten
keine Notiz genommen wird. Daf} die Un-
nur das kulturell-schon-

duzenten das Mittel gegen diese iibrigens
zuriickgehende Filmkrankheit ist und daf
tatkrdftige finanziell unabhingige
Kinobesitzer sich die Blindbucherei
Halse halten. Dazu hat jene Produktion
selbst viel beigetragen, der Herr Lm. am

und
vom

wenigsten Sympathie entgegen bringt und
in diesen Kreisen 4ie mitgeholfen hat, den Kinobesitzer da-
von zu befreien, daBl er «ein Sklave von
geschiiftlichen Schachziigen und raffinier-

ten Vertrigen» bleibt, wie Herr L. so bild-

spieltheater-Verband wie die eidg. Film-
kammer an der Arbeit sind. Es wirkt fiir
bemiihend,
Geschift
eingestelltes Organ wie der «Beobachter»

den Kenner der Verhiltnisse

wenn ein so ausschlieflich aufs

als nationale Brustwehr funktionieren will.
Dariiber konnen wir wirklich zur Tages-
ordnung iibergehen.
Die Kritik des
aber in der N.Z.Z. eine Nachahmung ge-

«Beobachter» hat nun
funden, die zum Aufsehen mahnt und des-
halb nicht einfach hingenommen werden
kann. Herr Lm., der Verfasser des Arti-
kels, spricht zuerst iiber die «Produktions».
Er geht dabei vom Standpunkte aus, der
Produzent lasse sich nur vom «Publikums-
geschmack» leiten, dem er vieles Gute zu
opfern bereit ist. Der Geldgeber des Pro-
duzenten stelle dann Forderungen an die
Produktion, die aus Gewinnsucht etc. ge-

geistige Ziel im Auge haben, ist natiirlich
wahr. Aber wenn man weil}, welch unge-
heure Summen in Filmen verloren gegangen
sind, die weder aus «Gewinnsucht» noch
in «kleinlichem Eigensinn» geboren wur-
den, wird die genannte Charakterisierung

als oberflichlich und den Verhiltnissen

nicht gerecht werdend genannt werden
miissen.
In einem weitern Kapitel beschiftigt

sich Herr Lm. im genannten Artikel mit
dem «Filmmarkt». Dabei beklagt er mit
Recht das Blind- und Blockbuchen. Diese
bose, verhdngnisvolle Sitte, in Amerika ge-
boren und als Ausgleich der gewaltigen
Filmrisiken herausgewachsen, ist den Kino-
besitzern und dem Publikum aus den Ver-
handlungen in den eidgendssischen Riten
zur Geniige bekannt, als dal wir an dieser
Man

weil}, dal die Konkurrenz unter den Pro-

Stelle auf diese hinweisen miissen.
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haft schreibt. In den letzten Jahren haben
sich diese Dinge wesentlich gedndert, was
Herrn Lm. entgangen zu sein scheint oder
aber er glaubte, auf diese eindrucksvolle
Illustration nicht verzichten zu diirfen, um
die «Gefahren des Filmwesens» besonders
farbig schildern zu konnen. Sie seien auf

das richtige Mal} zuriickgefiihrt.

Unter «aktuellen Gefahren» versteht Hr.
Lm. vor allen Dingen die politischen Ge-
fahren. Es wire nicht zu verantworten,
sie zu bestreiten. Wir wollen dies nicht,
Publikum wie
gegeniiber

Das schweizerische national-

obwohl das schweizerische

kein anderes Tendenzfilmen
kiihl bleibt.
politische Empfinden ist ein sehr sensib-
les; es fiithlt auch versteckte Propaganda
sehr rasch und lehnt den Film ab. Ja, es
darf gesagt werden, dal manche Zuschauer
die politische Tendenz oft eher bemerken

3



	Der Film als Sündenbock

